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Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1
Pl'l',ii11licbcr Gcltun).!sbereich 

Dieses KirchengL'SCl/ ):ilt für 

a) die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden
Pastoren, Pfarrvikare, Pfarrvikaranwärter, V ikare und Pastoral
assistenten,

b) die Kirchenbeamten mit Ausnahme von Ehrenbeamten,

nachstehend als Besoldungsempfänger bezeichnet. 

§ 2
Anwendung des Bundesbesoldungsrechts 

(1) Die Besoldung erfolgt in entsprechender Anwendung der für
die Beamten der Bundesrepublik Deutschland jeweils geltenden 
Vorschriften (Bundesbesoldungsrecht), soweit in diesem Kirchen
gesetz und in nach MaBgabe dieses Kirchengesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen der Kirchenleitung nichts anderes bestimmt 
ist. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Gewährung von

a) Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen,

b) Entschädigung für Dienstreisen, Dienstgänge und dienstliche
lknut1ung eigener Sacl1l'11 sowie die PausL·halahgeltung \·011
Dil'nst:1ufwand.

c) Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld.

d) Jubiläumszuwendungen.

c) sonstige Zuwendungen und Entschädigungen.

Die l,irL·hcnlcitung kann durch Rechtsverordnung abweiclu,ndc
Regel ungcn treffen 

(3) 1,gestrichen)

(4) (gestrichen)

(5) Ist die unveränderte Anwendung von \·orschriften des Bun
desbesoldungsrechts (Absatz 1) nicht möglich. \\'eil der kirchliche 
Dienst dem öffentlichen Dienst beim Hund, bL'i den Lindern min 
and1.:rcn Körperschaften des ijftcntlichl'll Rechts 1n den Vorschrif
ten nicht als gleichgestellt gilt, trifft die Kirchenleitung durch 
Rechtsverordnung die erforderlichen Anpassungsregelungen. Da• 
bei hat sie eine einheitliche Behandlung der kirchlichen Mitarbei
ter sicherzustellen und Benirzugungen oder Benachteiligungen 
a11gcmL',,L·n auszugleichen 

(h) Die Kirchcnlcitun!,! kann die Anwendung \011 Vorschrilkn.
die das nach Absatz 1 jeweils zur Anwendung kommende Bundes
besoldungsrecht ändern. innerhalb eines Monats nach Verkündung 
der Vorschriften im Bundesgesetzblatt durch Beschluß vorläufig 
aussetzen. wenn und som,it Tatsachen vorlietlen. aufgrund derer 
die flcihehaltung des VcrfahrL'llS nach Absatz 1 bis zur nächsten 
Tagu11g der Synode auch bei Abwägung UL'I' llclange der fü•sol
dungsernpfänger nicht vertretbar ist. Über die rnrläufige Ausset
zung ist innerhalb von drei :\lonaten nach dem Beschluß durch 
Rechts\·erordnung zu entscheiden; hierfür gelten die Voraussetzun
gen des Satzes 1 entsprechend. Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend. 

(7) flL·stehen nach bu mil'sr·echtl ichen Bl,,ti rmn ungcn zur flL'·
riicksiL·lnigung örtlicher Hc,onderhciten landc,rechtliche \·or
schriften oder werden sie erlassen, kann die Kirchenleitung deren 
Übernahme in Ergänzung oder anstelle des Bundesrechts durch 
RechtS\'erordnung bestimmen. 

(8) Die Kirchenleitunl' erläßt Rechtsverordnungen nach den
Absiitze11 2 bis 7 im Fimcrnehmen mit dem llauptausschuß u,·r 
SynuLk. Der für flesoldung und Dienstrecht zmliindige t\ussclrnll 
der Synode sowie die Standesvertretung der Pastoren und der 
KirchenbeamtenausschuG sind vorher zu hören. 

§ 3
t\usnahnwn von der Amwndung des flundesbesoldungsrcchts 

( 1) .\usgcnonnncn sind die auf de11 kirrhliL·hcn lkreich niL·ht
anwendbaren Vorschriften. insbesondere uie s§ 21. 22, 25 und 
26 des Bundesbesoldungsgesetzes. Ausgenommen sind ferner die 
§§ 52 bis 58 sowie die Vorbemerkungen Nr. 7 zu den Besoldungs
ordnungen A und B und Nr. 3 zur Besoldungsordnung C des
Bundesbesoldungsgesetzes.

(2) Rechtsverordnungen des Bundes über die Voraussetzungen
und die Höhe der Entschädigung für Mehrarbeit und andere 
Erschwernisse gelten nur, soweit ihre Anwendung durch Rechts
verordnung der Kirchenleitung ausdrücklich bestimmt ist. 

(3) Während der Geltungsdauer von § 25 b dieses Kirchenge
setzes findet § 2 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes keine 
Anwendung. 

§ 4
Zahlung der Dienstbezüge 

(1) Dienstbezüge und sonstige Bezüge werden auf ein von dem
Besoldungsempfänger einzurichtendes Konto bei einem Geldinsti
tut gezahlt. 
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(2) Dienstbezüge und sonstige Bezüge, die wegen der aufschie
benden Wirkung eines Rechtsbehelfs weitergezahlt werden, stehen 
unter dem Vorbehalt der Rückforderung. 

§ 5
Besoldungsdienstalter 

(1) Bei der Festsetzung des Besoldungsdienstalters ist der Dienst

a) bei der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und ihrer Glied
kirchen,

b) bei anderen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf
fentlichen Rechts, die der Aufsicht der unter Buchstabe a
genannten Körperschaften unterstehen,

c) bei missionarischen, diakonischen oder sonstigen Einrichtun-
gen der unter Buchstabe a oder b genannten Körperschaften

Dienst bei öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Sinne von § 29 
des Bundesbesoldungsgesetzes. Vordienstzeiten bei öffentlich
rechtlichen Dienstherrn im Sinne des § 29 Abs. 1 und 2 des 
Bundesbesoldungsgesetzes können entsprechend berücksichtigt 
werden. 

(2) Der Dienst bei Einrichtungen, die Glieder des Diakonischen
Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland oder eines seiner 
Verbände sind, ist ohne Rücksicht auf deren Rechtsform bei der 
Festsetzung des Besoldungsdienstalters zu behandeln wie Dienst 
bei den in Absatz 1 Buchstabe c genannten Einrichtungen. 

(3) Dem Dienst nach Absatz 1 kann eine Tätigkeit in einer
anderen christlichen Kirche innerhalb oder außerhalb der Bundes
republik Deutschland einschließlich der Einrichtungen der Mis
sion, der Ökumene und der Diakonie gleichgestellt werden. 

§6
Einreihung in die Besoldungsgruppen 

(1) Die Einreihung in die Besoldungsordnungen A und B be
stimmt sich nach der Anlage 1 zu diesem Kirchengesetz. 

(2) [st für besondere Tätigkeiten ein Amt nicht ausgewiesen.
kann die Einreihung nach Maßgabe der Bundesbesoldungsord
nung A erfolgen. Die Amtsbezeichnung ist um einen den kirchli
chen Dienst bezeichnenden Zusatz zu ergänzen. Die Entscheidung 
trifft das Nordelbische Kirchenamt. 

§ 7
Berücksichtigung anderweitiger Ansprüche auf Ortszuschlag 

und auf Anwärterverheiratetenzuschlag 

(1) Die familienbezogenen Bestandteile des Ortszuschlages wer
den aus öffentlichen Mitten einschließlich der kirchlichen Mittel 
insgesamt nur einmal gewährt. 

(2) Ist der Ehegatte des Besoldungsempfängers auRcrhalb des
kirchlichen Dienstes im öffentlichen Dienst 1 � -!O Abs. 7 des 
ßundcshc_,()ldungsgcsetzcs) bl'Slhliltigt oder bezieht er aufgrund 
einer sokhc11 Tfüigkcit Ver,uq2u11gsbeziigc mcl1 hcamtenrechtli
chen Grundsätzen und steht ihm der Unterschied zwischen den 
Stufen 1 und 2 des Ortszuschlages oder eine entsprechende Zulage 
zu, vermindert sich insoweit der Ortszuschlag des Besoldungsemp
fängers. Dies gilt auch, wenn die bezeichnete Leistung nicht zu
steht ,1hcr uhnc Anwendung I un � 40 Ahs. 7 Sat1 i des Bundcshe
soldungs,�c,l'l1.es zustünde. 

(3) Steht nehcn dem Besoiclungsempfängcr auch anderen Pcrso
nen. die außerhalb des kirchlichen Dienstes im öffentlichen Dienst 
beschäftigt oder aufgrund emer solchen Tätigkeit nach beamten
rechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt sind, für dasselbe 
Kind eine höhere Stufe des Orts?Uschlages oder ein entsprechender 
Smial1.uschlag zu. wird das l<i11cl bei dem lksoldungsempföngcr 
insoweit nicht berücksichtigt. .\hsatz 2 Sat1 2 gilt c11tsprechrnd. 

(4) Die zuständige Stelle kann auf Antrag die Berücksichtigung
eines Kindes abweichend von Absatz 3 zulassen, wenn und solange 
dem Besoldungsempfänger das Sorgerecht für das Kind allein 
zusteht und er das Kind in seinen Hnushalt aufgenommen hat 

(5) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend, wenn die dort
bezeichneten Voraussetzungen in der Person des Besoldungsemp
fängers selbst vorliegen ([nsichkonkurrenz). mit Ausnahme der 
Fälle nach § 11 Abs. 1 und 2. 

(6) Ist der Ehegatte des Besoldungsempfängers außerhalb des
kirchlichen Dienstes im öffentlichen Dienst beschäftigt und steht 
ihm der volle Anwärterverhciratctenzuschlag (§ 62 Abs. 1 des 
Bundesbesoldungsgesetzes) zu. vermindert sich der Ortszuschlag 
des Besoldungsempfängers um die Hälfte des Anwärterverheirate
tenzuschlags, höchstens um den Unterschiedsbetrag der Stufen 2 
und 1 des Ortszuschlages. 

§ 8
Anzeigepflicht 

Der Besoldungsempfänger hat jede Änderung der Verhältnisse, 
die die Höhe des Ortszuschlages beeinflussen kann, der zuständi
gen Stelle unverzüglich anzuzeigen, Der von den Familienverhält
nissen abhängige Ortszuschlag steht insoweit unter dem Vorbehalt 
der Rückforderung. Ansprüche auf Ortszuschlag sind, soweit sie 
von den Familienverhältnissen abhängig sind, innerhalb einer Aus
schlußfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit geltend zu machen. 

§ 9
Höherwertiges Amt auf Zeit 

(1) Bei der Anwendung von § 46 Abs. 1 des Bundesbesoldungs
gesetzes treten an die Stelle besonderer landesrechtlichcr Rechts
vorschriften die entsprechenden kirchenrechtlichen Bestimmungen. 

(2) § 46 Abs. 3 Nr. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes findet mit
der Maßgabe Anwendung, daß die Worte ..länger als'' entfallen. 

(3) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge eines Besoldngsempfän
gers, der in einem höherwertigen Amt auf Zeit die Zulage nach § 46 
Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes nicht zehn Jahre ununterbrn
chen erhalten hat. erhöhen sich für jedes in dem höherwertigen 
Amt verbrachte Jahr um ein Zehntel der Differenz zwischen seinen 
ruhegehaltsfähigen Dienstbezügen aus dem Amt, aus dem er in den 
Ruhestand tritt, und den ruhegehaltsfähigen Dienstbezügen aus 
dem höherwertigen Amt 

(4) Berechtigte. die nach § 46 Abs. 1 des Bundesbesoldungsge
setzes in Verbindung mit Absatz [ eine Zulage erhalten. gelten dem 
für die Bemessung der Zulage maßgebenden Amt zugeordnet. 

§ 10
Leistungen aufgrund der Fürsorgepflicht 

Leistungen aufgrund der Fürsorgepflicht wie Unterstützungen, 
die Tkrcitstcllung rnn Dienstkleidung und dergleichen bedürfen 
l'i ncs Bes eh lusscs dL·r Körperschaft. !,l I clcr der Bc,olclu11gs,·mpfii11-
scr bcschüftigt i,t. Die l\cschlLis,,· bcdtirfen der Gl'ill'l1migung 
durch das Nordeibische Kirchenamt. Sofern Rechts- odn Verwal
tungsvorschriften bestehen, kann das );ordelbischc Kir·cl1e11amt auf 
den Genehmigungs\·orbehalt verzichten oder die Genehmigungs
befugnis für die Kirchengemeinden auf die Kirchenkreis\ orstände 
;1 bcrtragrn. 

� 11 
Zusammentreffen von Dienst- und Versorgungshczügcn 

( 1) Bezieht ein Besoldungsempfänger aus einer früheren Ver
\1endung im nichtkirchlichen öffentlichen oder diesem nach § 6 
-\bs. 4 des Rearnterll'crsorgungsgcsct,es (BG m. 1 1070 S 2485) 
glc-ichgcs1clltcn DiL·nst cinr Vcrsorgu11g nach bea1nll'nrL·ch:liclwn 
\orschriltcn odn Crumbi!l1l'll, olinl' d:if! 1kr friihc·rl' Dir'nsthcrr 
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die Vorschriften über das Ruhen der \"ersorgungshezüge anwendet, 
\I LT den die Versorgu ngsbeziige auf d il' Dirnstbcziige angL'rcclmct: 
hierbei hlciht die H�lftL' der Versorgungsbezüge anrec/111u11g,frei. 

(2) Bezieht ein Besoldungsempfänger ( eine Besoldungsempfän
gerin), der Witwer (\\.itwe) ist, aus einem Beamten-, Richter- oder 
Soldatenverhältnis des verstorbenen Ehegatten im öffentlichen 
Dienst Witwergeld (Witwengeld), gilt Abs. 1 entsprechend. 

131 Für die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes vorhandcnen 
l:ksoldungscmpföngcr. deren Tksoldung sich am Tage \or dem 
Inkrafttreten nach § 21 des Besoldungsgesetzes der ehemaligen 
E\·angelisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate vom 
7. '.\ovember 1960 (G\"\1. S. 39) in der am 31. Dezember 1976 gel
tenden Fassung richtet. verbleibt es bei der bisherigen Regelung.

1-t l His zu einer ein hL·itlichen nordclhi,chen Kegelung der Kcchts
lul)c!cn, die sich an die Aufstellung als Kandidat für diL' \\"ahl zu 
einer politischen Körperschaft knüpfen. gelten die hierfür erlasse
nen Vorschriften des Bundes entsprechend. 

§ 12
Hesoldung hc·urlauhter Hcsoldungsempfänger 

1 l I Soll einem 1:-\csoldungsempföngcr, der mit Dicnsthcziigen 
beurlaubt ist, bei seinem neuen Anstellungsträger eine höhere 
Besoldung, als sie ihm nach diesem Kirchengesetz zusteht gewährt 
werden, ist dazu die Zustimmung des '.\ordelbischen Kirchenamtes 
erforderlich. Wird die höhere Besoldung vom Anstellungsträger 
ohne Zustimmung gc\1·ährt. werden die Dienstheziigc des Rcsol
dungempföngers n,Kh diesem Kirchcngesl'tz entsprechend gc·kürzt 

(21 Ein beurlaubter Besoldungsempfänger, der bei seinem neuen 
Anstellungsträger Ansprüche auf höhere Besoldung erworben hat. 
kann daraus bei Rückkehr in den Geltungsbereich dieses Kirchen
gesetzes keinen Anspruch auf Wahrung des Besitzstandes herleiten. 

Abschnitt 11 
Besondere Vorschriften für bestimmte Besoldungsempfänger 

§ 13
Pastorate als Dienstwohnungen 

( 1 l Den Bischiifen und den Priipsien suwie denjenigen Pastoren 
und Pfarrvikaren. dic· Inhaber einer Cemcindcpfarrstelle sind oder 
eine solche verwalten, werden Dienstwohnungen zugc\1 iesen. Sie 
sind verpflichtet. ihnen zugewiesene Wohnungen dauernd zu be
wohnen. Dienstwohnungen sind grundsatzlich am Dienstsitz zuzu
weisen. Fiir Gemeindepfarrstellen kann der Kirchenkreisrnrstand 
Ausnahmen genehmigen. Der Anspruch auf Zuweisung einer Dienst-
11ul111ung entfällt, WL'nn dem Ehegattl'n des HesoldungscmpL:ingers 
unc Dienstwohnu11g (Satz 1) zugewiesen ist und die Ehq,atten 
nicht getrennt leben. 

(2) Den Pastoren und Pfarrvikaren in einer allgemeinkirchlichen
Aufgabe oder einem gesamtkirchlichen Dienst werden grundsätz
lich Dienstwohnungen nicht zugewiesen. Der Träger der Pfarrstelle 
kann ihnen eine Dienstwohnung zuweisen, wenn sie aus Gründen 
der Seelsorge oder der Dienstaufsicht ständig, auch außerhalb der 
Dienststunden, im Bereich ihrer Dienststelle anwesend sein und 
deshalb dort wohnen müssen, oder wenn die Zuweisung der 
Dienstwohnung aus anderen dringenden dienstlichen Gründen 
erforderlich ist. 

(3) Die Bereitstellung. Unterhaltung und Verwaltung der Dienst
wohnungen obliegt dem Träger der Pfarrstelle. Diesem steht die von 
den Dienstbezügen einzubehaltende Dienstwohnungsvergiitung zu. 

(4) Die Einziehung einer Dienstwohnung, eines Hausgartens,
einer Garage oder von Teilen der Wohnung oder des Gartens 
bedarf in Kirchengemeinden der Genehmigung des Kirchenkreis
vorstandes, im übrigen der Genehmigung des Nordelbischen 
Kirchenamtes. 

� 13 a 
Dicnstw ohnungsvorschriftcn 

(1) Die Kirchenleitung kann durch l{echtwcrordnung das '\Jj
here zur Durchführung des § 13 Abs. 3 regeln, insbesondere über 

a) Beginn der Dienstwohnungsverhältnisse,

b) Art und Beschaffenheit der Dienstwohnungen.

c) die Deckung der durch Nutrnng und Instandhaltung der Dirnst
wuhnungen entstehenden Kosten.

(2) Die Kirchenleitung kann dabei auch bestimmen, daE und
inwieweit die Dienstwohnungsvorschriften (Absatz 1) für Kirchen
beamte anzuwenden sind. 

(3) � � Abs. 8 gilt entsprechend.

§ 13 b
i\lietzuschüsse 

Pastoren und Pfarrvikaren. denen eine Dienstwohnung nicht 
zuzuweisen ist. kann in begründeten Ausnahmefällen gegen Nach
weis der entstandenen Kosten ein MietzuschuE gewährt werden. 
Die Einzl'iheiten regelt das :\ordclbische Kirchenamt durch allgc·
meinc \crwaltungsanordnung 

§ 14
Ablieferungspflicht der Pastoren bei Vergütung aus Nebentätigkeit 

Erhält ein P:istor Vergütungen für eine ocln mehrere Nebentätig
keiten i111 Sinne der Tkgriffshcstimmungcn dcr '.\chentätigkeitsn-r 
ordnung für Heamte des Hundes hat er sie insoweit an die für die 
Zahlung seiner Dienstbeziige im Hauptamt zuständige Dienststelle 
abzuliefern, als ein von der Kirchenleitung jährlich im voraus 
festzusetzender Freibetrag überschritten wird. 

� 15 

Zahlung der Dienstbezüge der Pastoren 

Die Festsetzung der Dienstbezüge der Pastoren und ihre Auszah
lung erfolgen durch das '\Jordelbische Kirchenamt oder die von ihm 
beauftragten Dienststellen. Diese Stelle zieht auch die Dienstwoh
nungsvcrgtitungen ein und \-errechnet sie zugunsten des Trägers der 
Pfarrstc·lk Die beauftragte Dicnstsklle hat auch die iiffentlichL·n 
Abgaben einzubehalten und abzuführen. 

§ 16
Rückwirkende Einweisung 

Ein Kirchenbeamter kann mit Rückwirkung von höchstens drei 
Monatc·11 zum Ersten cilll'S \1onats in eine Planstelle eingcwicsc·n 
wnckn. sofern die Planskllc zur Verfügung stand und der Kirchc·n 
bcamte die entsprechenden Aufgaben wahrgenommen hat. 

§ 17
Lehrkräfte 

(1) Die Lehrkräfte an den kirchlichen Schulen und Ausbildungs
stätten einschließlich der Fachhochschulen werden nach Maßgabe 
der bundesrechtlichen oder. sofern solche nicht bestehen, entspre
chend dem Ort ihrer Verwendung nach Maggabe der landesrechtli
chen Vorschriften der Bundesländer Hamburg und Schleswig
Holstein in die Ämter der Besoldungsordnungen A und C dieser 
Vorschriften eingereiht. § 35 Bundesbesoldungsgesetz findet keine 
Anwendung. 

(2) § 6 Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung.

(3) Ist die staatliche Anerkennung einer Schule mit der Ver
pflichtung zur Anwendung des staatlichen Dienst- und Besoldungs
rechts verbunden. werden die Lehrkräfte dieser Schule nach dem 
Recht des Landes Hamburg bzw. des Landes Schleswig-Holstein 
auch dann behandelt, wenn in diesem Kirchengesetz oder in 
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aufgrund dieses Kirchengesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
der Kirchenleitung Abweichendes geregelt ist. 

§ 18
Einreihung in besonderen Fallen 

(1) Besteht an der Gewinnung eines Geistlichen oder Kirchen
beamten wegen der besonderen Art der Dienstaufgabe oder der 
weit herausragenden Qualifikation ein gan;, besonderes Interesse 
der '.'sordclbischen Evangclisch-Lutherischrn Kirche und kann dtc' 
Arn,tcllung ohne Erhalt clcs bisherigl:n finanziellen lksi!l.standc·s 
nicht sichergestellt werden. kann die Kirchenleitung in Ausnahme
fällen mit Zustimmung des Hauptausschusses 

a) die Einreihung in eine bisher erreichte Besoldungsgruppe zu
billigen.

b) nichtruhegehaltsfäh1gc Zulagen für ruhq,chaltsfähig erklarL'n
oder Zulagen gewahren.

c) bei Hochschullehrern der Besoldungsordnung C des Bundesbe
soldungsgesetzes oder der Besoldungsordnung H der Landesbe
soldungsgesetze die Besoldung unter entsprechender Anwen
dung der für ein Bcrutungsvcrrahren \Orgcsehcncn lkgc·lung
lestkgcn.

(2! Die entsprechenden Regelungen sind im Stellenplan nachzu
weisen. 

§ 18 a
Sonderzuwendungen in besondnrn Fällen 

Die· GL·wahrung der jiih rlichen Sonderzu\\ c·ndung und des U rlauhs
geldes ( § § 67, 68 a Bundesbesoldungsgesetz l unterliegt folgenden 
Abweichungen vom Bundesbesoldungsrecht: 

a) Vikare. deren Dienstwrhältnis spätestens mit Ablauf des 30. 'so
vember endet, ohne dals unmittelbar anschließend ein Dienst
verhiiltnis als Pastor 1ur ."'..nsll'llung bl'grLilllkt wird. und die seit
lkgi tlll cil's Kalendcrjah rL'S ununterbroc"hc·n in l'int·m Dil'nst\ L'r
hiiltnis als Vikar der 'sordelbischen Kirche gestanden haben.
erhalten beim Ausscheiden die jährliche Sonderzuwendung.
wenn die Beendigung des Ausbildungswrhältnisses ausschließ
lich auf dem Bestehen der Zweiten Theologischen Prüfung
beruht. Dil' Zuwendung richtet sich in diesem Falle nach den
BL·1ügc·11 des lct1ll'11 \ollc-11 Kalendcrrnonat,. in dem das DiL·n,L
\'Crhältnis als Vikar lw,tanden hat. Sie 1nmindert sich für jeden
vollen Kalendermonat. in dem der Vikar im laufenden Kalen
deriahr keine Anwärterbezüge erhält. um ein Zwölftel.

b) Erwirbt der Vikar im gleichen Kalenderiahr einen Anspruch auf
die iiihrliche Sonder1.u1\ cndung als Pastor zur Anstellung. bleibt
diL' ZL·it dl's Vikanah (Buchst. a) bei Lkr fk111essu11g diL''L'r
Zu\\l'fldung unberücksichtigt.

c) Das Urlaubsgl'ld ist Vikaren abweichend von § 2 Abs. 2 des
Urlaubsgeldgesetzes auch dann zu gewähren, wenn die Begrün
dung eines Dienst-oder Arbeitsverhältnisses bis zu Beginn des
auf die Abschlußprüfung folgenden dritten Kalendermonats
erfolgt

Abschnitt III 
Besitzstandswahrung, Überleitung 

§ 19
Besitzstandswah rung 

(l) Pastoren und Pfarrvikare, denen nach bisherigem Recht am
31. Dezember 1977 ein höheres Grundgehalt zusteht als das am
1. Januar 1978 nach diesem Kirchengesetz zustehende Grundgehalt
einschließlich der grundgehaltsbezogenen Zulagen entsprechend

§ 46 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes. erhalten den Unter-

schiedsbetrag als ruhegehaltsfähige Überleitungszulage. Die Über
leitungszulage nimmt an allgeml'incn Besoldungs\crbcsscrungcn 
mit dem \umhundertsatz teil. um den dil: CrundgL·hiilter angeho
ben werden. Sie verringert sich um jedl: sonstigL· Erhöhung der 
Dienstbezüge ( Grundgehalt, Ortszuschlag. Zulagen) mit Ausnahme 
einer Erhöhung durch eine Anderung der Stufe des Ortszuschlages. 

(2) Sind rnr dem Inkrafttreten des Sechsten Gesetzes zur Ände
rung des Iksuldungsgcsetzcs der L'hernaligcn E,·angclisch-lutheri · 
sehen Kirchl' im Hamburgisl'ill'n Staate vom 5. (, April ILJ76 
(GVM. S. ::'l aufgrund von lkschllisscn des Kirchenrates gem(iE 
§ 15 des Besoldungsgesetzes der Evangelisch-lutherischen Kirche
im Hamburgischen Staate vom 7 November 1966 (GVM. S. 39) in
der am 31. Dezember 1976 geltenden Fassung rnn § 46 des
Bundesbesoldungsgesetzes abweichende Regelungen getroffen wor
den. \Trbkiht L's dabei.

(3) Bei dn Anwendung von � 46 des BundeslJL'sulclungsgesclzcs
auf die am 1. Januar 1977 im Amt befindlichen Pröpste der 
ehemaligen faangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen 
Staate wird die Amtszeit als Propst voll angerechnet. 

(4) Die nicht aus kirchlichrn l\litteln gezahlten Zulagen gemäß
� 15 Abs.::, dL·s Kirchenbesoldungsgesetzes der chl'rn,tligen Evange
lisch-Lutherischen Landcskirchc Schleswig-Holstci11, rnm lJ No
vember 19;'2 (KGVBI. S. 200) bleiben unberührt. 

(5) Lehrer. die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes in eine günsti
gere Besoldungsgruppe als die nach den gemäß§ 1 ;- für anwendbar 
erklärten lkchtsvorschriften zust,indige Besoldungsgruppe einge
reiht sind. lll·haltrn ihren KcsitLstancl. Wird ein LL·hrcr aus dem 
staatlichen Schuldienst der Linder Hamburg udcr Schkswig
Holstein in den kirchlichen Dienst übernommen. wird er mit der im 
Landesdienst erreichten Besoldungsgruppe übernommen. 

(6) Sind nach dem Recht der ehemaligen faangelisch-luthe
rischcn Kirchl' im Hamhurgischcn Staate im Eigentum von Resol
dun!Iscm pfängun stehende uckr \ on diesen angem il'IL'!c \Vohnun
gcn als Dicnsl\\Olrnungen ancr1(annl worden. vcriJkiht L'S f'Ur den 
Zeitraum der Anerkennung dabei. 

(7) Ist nach dem Recht der ehemaligen Evangelisch-lutherischen
Landeskirche Eutin (Pfarrerbesoldungsgesetz vom 2-:-. '-.lärz 1958 -
GVORI. ßd. III S. 50 und Kirchengesetz zur Anderung des 
l'farrerbL·soldungsgeset1es vom :; Februar 1%Y - CVOKI. l:ld. IV 
S. Y7) für l'in,clne Pastoren das lksoldungsdic·mtalll'r (l:IDAl
anders als nach diesem Gesetz festgesetzt, \drd das BDA nach
diesem Gesetz neu festgesetzt. Pastoren, denen nach der bisherigen
Festsetzung des BDA ein höheres Grundgehalt zusteht als nach der
Neufestsetzung. erhalten den Unterschiedsbetrag als ruhegehalts
fiihigl' ÜlJl'rkitungszulagc. ;\bsat; 1 Satz 2 und 3 findet .\bwendung.

(8) Erhalt L'in lksoldungscn1pl,ingl'r am 31. Ül'LL'lllber IY77 eine
Überleitungszulage nach Artikel 2 des Kirchcnbcsoldungsände
rungsgesetzes der ehemaligen Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig
Holsteins vom 24. November 1976 (KGVBI. S. 241), wird sie ihm in 
der bisherigen Höhe weitergezahlt. Bei jeder nach dem 31. Dezem
ber 1977 wirksam werdenden allgemeinen Besoldungsverbesserung 
vermindert sich die Zulage um jeweils einen Prozentpunkt, höch
stens um ein Drittel der allgemeinen Besoldungsverbesserung. bis 
die Zulage den Betrag erreicht hat, der sich bei der Anwendung des 
für die Oberbehörden des Landes Schleswig-Holstein geltendl'n 
Rechts ergibt. Für alle weiteren Veränderungen der Bemessungs
grundlage ist das jeweils für die Oberbehörden des Landes Schleswig
Holstein geltende Recht entsprechend anzuwenden. Die Sätze 1 
bis 3 gelten sinngemäß für ähnliche Besitzstandszulagen. 

(9) Sonstige nach bisherigem Besoldungsrecht getroffene Rege
lungen zur Wahrung von Besitzständen bleiben unberührt. 

§ 20
(Überleitung am 1.1.1978) 
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Abschnitt I\' 
Cbergangsvorsch ri ften 

� 21 
Erlaß rnn Ausführungsbestimmungen 

Die Kirchenleitung kann Ausführungs- und Übergangsbestirn
rnu11gen zu diesem Kirchengesetz erlassen 

� 22 
Hcch!swe12 

Den Besoldungsempfängern steht für Klagen aufgrund \·on A.n
sprüchen nach bcsoldungsrechtlichen \'orschriften der Rechtsweg 
zu den staatlichen Venrnltungsgerichten of

f

en. 

� 23 
Entschcidu ngL'tl 

Bei der Anwendung dl:r in § 2 Abs. 1 bis 3 genannten \·orschrif
tcn für Bundesbeamte nimmt das j\;ordelbische Kirchenamt die 
Aufgaben der dort lur zuständig erklärten Obersten Bundesbehör
den 11ahr. 

8 2-1-
Bekanntgabe der Gehaltssätze 

Das Nordelbische Kirchenamt vcröftentlicht eine Übersicht 

al über die Grundgehaltssätze der Anlage 1 (Grundgehaltstabelle), 

hi i1lwr die r,ach dn ·\11lage I vorgcschL·t1c11 Zulagen, 

Cl über die Sülze der Urtszuschläge (Orts/Llsd1lagstaheile! 

im Gesetz- und Verordnungsblatt der :\ordelbischen Kirche. Die 
Lbersicht ist erstrnalii' nach dem Stande bei Inkrafttreten \ on § 2 
unc\ c\unn jeweils bei Anclerungen zu \ eruffentlichcn. 

§ 25
Leistungsbescheid 

( l l Vermögensrechtliche Ansprüche aus einem öffentlich-recht
l1chcn Dienstverhältnis in der Nordclhischcn Kirchen können 
Jll',ccCni1hcr einem lksoldungsetnpfängL-r durch Lcistung,h,•,chcid 
f;L'itrnd gemach( \\cnkn. Die Möglichke1L einen Anspruch durch 
Erhebung einer Klage zu verfolgen. bleibt unberührt. 

(2) Der Leistungsbescheid wird vom :'-;ordelbischcn Kirchenamt
auf Antrag der forderungsberechtigten Körperschaft oder\ on Amts 
\Wgen erlassen. Er soll nur erlassen \Wrdcn. wenn der Bcsoldungs
c"t11pliJ11gcr nicht 1LH Z,d1lu11g hL·rcit ()du nicht mit dn Emlwhal 
tung \lltl lliens(bc1Li,cc11 ci•1verstandcn i,t 

(3) Ein Leistungsbescheid über die Kosten eines Verfahrens vor
einem kin.:hlichen Gericht kann nur aufgrund eines Kostenfestset
zungsbesi:hlusscs des kirchlichen Gerichts und erst dann erlassen 
werden. wenn der Festsetzungsbeschluß nicht mehr anfechtbar ist. 

(4) Der Leistungsbescheid wird mit der Zustellung an den Besol
dungsempfänger sofort vollzichbar. 

(5) Der Leistungsbescheid wird durch Einbehaltung des festge
setzten Betrages von den Dienstbezügen vollzogen. Zur Vollzie
hung ist die kirchliche Kassenstelle verpflichtet. durch die die 
Dienstbezüge gezahlt werden. sobald ihr vorn Nordelbischen Kir
chenamt eine Ausfertigung des Leistungsbescheides zugestellt ist: 
die Ausfertigung wird der Kassenstelle unmittelbar zugestellt. Die 
Kassenstelle führt die einbchaltenrn Beträge an die vorn Nordelbi
schen Kirchenamt angegebene Stelle ab. 

(6) für die Vollziehung des Leistungsbescheides gelten die Be
stimmungen der Zivilprozcßordnung über die Unpfändbarkeit von 
Forderungen entsprechend. 

(7) Das Nordelbische Kirchenamt bestimmt die Höhe des mo
natlich ci11zubchal!c11c11 lktrc1gcs und cn(schcilkl ühcr /\n(riigc auf 
/\ussL·tzu 11g der Vollziclrn m: 

(8) Für c\ie Zustellung nach Absatz 4 und 3 gelten die Bestim
mungen der Kirchengerichtsordnung über die Zustellung entspre
chend 

� 25 a 
(Anpassut\U ein VcrsorgungshczligL') 

§ 25 b
Verzicht auf Teile der Bezüge 

(1) Empfänger von Besoldung(§ 1 Abs. 2 und 3 des Bundesbe
soldung,[!csctzcs) oder rnn \'c'r,orgungsbe1.ügcn 1 � 2 des Bcarnll:n 
versorl-'u11"sgesct1.cs) kiilllffll nach MaEgabL: dn lulgcnden Bcstirn
mungt·n au! Teile ihrer BuügL· ,·erzichtcn, und 1\,ar wahlweise auf 

a) einen zahlenmäßig bestimmten Monats- oder Jahresbetrag,

b) einen gesetzlich bestimmten Bestandteil der Bezüge oder Teile
hienon.

c) drn hhiihungshctrag au, c·itH:r allgemeinen hhiihung der LlCltigL'
oder

d) den Erhöhungsbetrag aus einer gesetzlich festgelegten Durch
stufung oder einer Beförderung.

Durch \'erzieht vermindert sich der Anspruch auf Dienst- oder
Versorgungsbezüge entsprec hcncl 

(2) DiL· VL·r1.ich(scrklüru11g bedarf der Sl'iiriftforrn. Sie muE diL·
GcltungscLiucr des Verzicl1t, cnthaltcn und den Gegenstand des 
Verzichts angeben. Sie darf nicht an die Erfüllung \'On Bedingungen 
oder dergleichen geknüpft sein. 

(3) Der Berechtigte hat in der Verzichtserklärung zu versichern.
daE diL' :\11gcmcsscnhcit sci1ws und gcgchcncnfalls des Lchcm
unlnhulb SL'iner Familie und sonstiger untcrh,il1,d1ncch(ig!er AngL'
hörigcr gc\\ährlcis(l'l blcil,t. 

(4) Die Verzichtserklärung bedarf der Annahme

a) bei Pastoren, Pfarrvil,aren. Vikaren und \'ersorgungsernpfän-
gern durch das Nordelbische Kirchenamt.

h) bei Kirchenbeamten durch den LJienstvmgL'.'L't1ll'11.

Sie,\ ird rechtswirksam. sol,ald sie der in Sat1 1 ht·stimmll'n Stellen 
zugegangen ist. es sei denn, diese nimmt die Erklärung nicht an. Die 
in Satz 1 bestimmte Stelle kann die Annahme der Erklärung aus 
wichtigem Grunde widerrufen. 

(5) Llc•r Berechtigte känn die Vcrzirh(sL:rkEirung widerrufen.
jedoch nur sechs Monak i111 1 uraus 1um Ablauf L·im·s Monats. JJ,1, 
Nordclhischc Kirchenamt kann in Här(cfälkn (;incn Widernd 
innerhalb kürzerer Fristen, jedoch nicht unttr zwei Monaten, 
anerkennen. Die Verzichtserklärung erlischt mit dem Tode des 
Berechtigten. 

(6) Der Verzicht ist bei der Bemessung der ruhegehaltsfähigen
Dienstbezüge und der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit nicht zu
berücksichtigen.

Abschnitt V 
Schlußvorschriften 

§ 26
(Außerkrafttrcten von Vorschriften am 1.1.1978) 

§ 27
(Urspr. Inkrafttreten) 
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Besoldungsordnungen A und B 

Vor b ,, merk u r1 gen  

1 .  Amter, die mit dem Vermerk „kw'' (künftig wegfallend) versehen 
sind, sollen als Kirchenbeamtenstellen nicht mehr besetzt wer
d,,r1 (ausgenurnrne11 Vc:r·sctzungställe). 

2. Die Amter des Diakons sind den Besoldungsgruppen je nach
Art des vorgeschriebenen Ausbildungsabschlusses zugeordnet.

h bedeuten
FS = Fachschulausbildung oder gleichwertiger A.bschluß,
FH S = Fachhochschu lausbildung oder gleichwertiger Abschluß.

3. Die Arntcr des Kantors und Organisten sind den Besoldungs
gruppen je nach An des vorgeschriebenen Aussbildungsab
schlusses zugeordnet.

b bedeuten
B = Kirchenmusikerprüfung B.
A = Kirchenmusikerprüfung A.

4. Die Lehrkr,ifte an kirchlichen Schulen und Aushildungsst,1ttrn
werden nach Maßgabe des§ 17 dieses Gesetzes eingereiht.

Tksoldungsordnung .\ 

Besoldungsgruppe A 5 

Friedhofsassistent (kw) 
Kirchcnassisknt 
Küster') (kw) 
1) Sm1cit nicht in Besoldungsgruppen A 6 oder A 7

Besoldungsgruppe A 6 

Friedhofssekretär (kw) 
Kirchensekretär 
Küsll'r') (kw) 
') Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 7 

Besoldungsgruppe A 7 

Pricdhofsobersckretär (Im) 
Kirchenobersekretär 
Kantor und Organist B ) (kw) 
Küster (kw) 
1) Soweit nicht in Besoldungsgruppen A 8 bis A 11

Besoldungsgruppe 8 

Diakon FS') tkw) 
Friedhofshauptsekretär ikw) 
Gcmcindchclfd) (kw) 
Kantor und Organist ß ) (kw) 
Kirchenhauptsekretär 
1) Sm1·eit nicht in Besoldungsgruppen A 9 bis A 11

Besoldungsgruppe A 9 

Diakon FS') (kw) 
Friedhofsamtsinspektor (kw) 
Friedhofsinspektor (kw) 
Gemeindehelfer 1 ) (kw) 
Kantor und Organist B 1) (kw) 
Kirchenamtsinspektor 
Kirchenbauinspektor 
Kircheninspektor 
') Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 10 oder A 11 

Besoldungsgrupp e A 10 

Diakon FS 1) (lnv) 
Diakon FHS2) 4) (kw) 
Friedhofsoberinspektor (kw) 
Gemcindehelfer 1 ) (kw) 
Kantor und Organist A3) (kw) 
Kantor und Organist B 1 ) (kw) 
Kirchenbauoberinspcktor 

Kir eh eno berin spekto r 
') Soweit nicht in fü,,uldungsgruppc A 11 
') Soweit 111cht in ßcsuldungsgruppcn A 11 bis A 13 
3) Soweit nicht in Besoldungsgruppen A 11 bis A 14 
4) Erhält als Leiter eines Heimes für Behinderte oder Gefährdete

c'inc Stellenzulage \un LJO 1)\1

Besoldungsgruppe A 11 

Diakon FS (kw) 
Diakon FHS ')3) (kw 1 
Friedhofsamtmann (kw) 
Gemeindehelfer (kw) 
Kirchenamtmann 
Kirchenbauamtmann 
Kantor und Organist ,.\2) (kw) 
Kc111tor und Organist 1\ (kw) 

Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 12 oder A 13 
2) Soweit nicht in Besoldungsgruppen A 12 bis A 14
3) f'.rhiilt als Leiter eines Hcimc'S für Bd1111dcrtc ()der Geführdctc

eine Stellenzulage rnn 90 D\l

Besoldungsgruppe A 12 

lk1kon FHS')") (kw1 
Friedhofsoberamtmann (kw) 
Kantor und Organist ,.\ 2) (kw)
Kirelll'namt,rat 
Kirchenbauamtsrat 
Pfarrvikar') 3) 
1) Soweit nid1t in lksuldungsgruppc A 13

Soweit nicht in Besuldungsgruppc A 13 oder A 14
3) Erhält ein um 2,1 \'.H. des Endgrundgehalts der Besoldungs

gruppe ;\ 12 erhöhtes Grundgehalt
") hlüil! als Leiter eines Heimes für llchindcrtc uclcr Gefälmlctc 

eine Stellenzulage \On 90 D\l 

Resoldungsgruppe A 13 

Diakon FHS (kw) 
Kantor und Organist A 1) (kw) 
Ki rehcnarc h ivrat 
Kirchenbauoberamtsrat 
Kirchenbaurat 
Kirchen bibi i,1theksrat 
JZirchenoberamtsrat 
Kirchenrat 
[(irchcnrat im Piidagugisch-Thculogisclwn Institut l 
Kirchenverwaltungsrat 
Pastor 1 )4)5)5) 
Pfarrvikar2 13) 

1 1 Soweit nicht in Bc,oldungst'.ruppc A 14 
2) Von der 10. Dienstaltersstufe an
3) (gestrichen)
4) Erhält gemäß § 46 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes

a) als Bischof eine Zulage in Höhe des Unterschiedes zur
Besoldungsgruppe B 6,

b) als Propst,
als Studiendirektor am Prediger- und Studienseminar.
als Leiter des Nordelbischen Zentrums für Weltmission und
Kirchlichen Weltdienst.
als Direktor der Evangelischen Akademie Nordelbien
eine Zulage in Höhe des Unterschiedes zur Besoldungsgruppe
A 16,

c) als Leiter des Nordelbischen Jugendpfarramtes,
als Leiter des Nordelbischen Frauenwerks.
als Leiter des Nordelbischen Kirchlichen Dienstes in der
Arbeitswelt,
als Senior der Nordschleswigschen Gemeinde,
als Leiter des Evangelischen Gemeindedienstes der Nordclbi-
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sehen Kirche, 
als Leiter des Amtes für Öffentlichkeitsdienst der Nordelbi
schen Kirche. 
als Leiter einer Arbeitsstätte des Pädagogisch-Theologischen 
Instituts, 
als Leiter einer Tagungsstätte der Evangelischen Akademie 
Nordelbien. 
als Leiter des Evangelischen Rundfunkreferats der norddeut
schen Kirchen - Arbeitsstelle Hamburg -
als Leiter des Ausbildungszentrums Breklum des Prediger
und Studienseminars. 
als Referent der Kirchenkitung. 
eine Zulage in Höhe des Unterschiedes zur Besoldungsgruppe 
A 15. 

5) Erhält als Vorsitzender der Kirchenleitung eine nichtruhege
haltsfähige Stellenzulage von 250.- DM.

6) Erhält als Hauptpastor im Kirchenkreis Alt-Hamburg (§ 4 des
Einführungsgesetzes zur Verfassung) eine ruhegehaltsfähige Zu
lage in Höhe des Unterschiedes zur Besoldungsgruppe A 16,
soweit nicht in Besoldungsgruppe B 3.

Besoldungsgruppe A 14 

Kantor und Organist A (kw) 
Kirchenoberarchivrat 
Kirchenoberbau rat 
Kirchenoberbibliotheksrat 

Kirchenoberverwaltungsrat 
Kirchenrut im Pädagogisch-Theologischen Institut 
Oberkirchenrat 
Pastor'f)3) 4) 5 ) 
1) Von der 10. Dienstaltersstufe an
2) (gestrichen)
") Erhält gemäß § 46 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes

a) als Bischof eine Zulage in Höhe des Unterschiedes zur
Besoldungsgruppe B 6.

b) als Propst,
als Studiendirektor am Prediger- und Studienseminar,
als Leiter des Nordelbischen Zentrums für Weltmission und
Kirchlichen Weltdienst.
als Direktor der Evangelischen Akademie Nordelbien
eine Zulage in Höhe des Unterschiedes zur Besoldungsgruppe
A 16.

c) Als Leiter des Nordelbischen Jugendpfarramtes,
als Leiter des Nordelbischen Frauenwerks.
als Leiter des Nordelbischen Kirchlichen Dienstes in der
Arbeitswelt.
als Senior der Nordschleswigschen Gemeinde.
als Leiter des Amtes für Öffentlichkeitsdienst der Nordelbi
sc·lwn Kirc·lll'.

als Leiter einer Arbeitsstätte des Pädagogisch-Theologischen 
Instituts, 
als Leiter einer Tagungsstätte der Evangelischen Akademie 
Nordelbien, 
als Leiter des Evangelischen Rundfunkreferats der norddeut
schen Kirchen - Arbeitsstelle Hamburg -
als Leiter des Ausbildungszentrums Breklum des Prediger
und Studienseminars, 
als Referent der Kirchenleitung, 
eine Zulage in Höhe des Unterschiedes zur Besoldungsgruppe 
A 15. 

4) Erhält als Vorsitzender der Kirchenleitung eine nichtruhege
haltsfähige Stellenzulage von 250,- DM.

5) Erhält als Hauptpastor im Kirchenkreis Alt-Hamburg (§ 4 des
Einführungsgesetzes zur Verfassung) eint: ruhegehaltsfähige
Zulage in Höhe des Unterschiedes zur Besoldungsgruppe A 16,
soweit nicht in Besoldungsgruppe B 3.

Besoldungsgruppe A 15 

Kirchenarchivdirektor 
Kirchenbaudirektor 
Kirchenbibliotheksdirektor 
Kirchenverwaltungsdirektor 
Oberkirchenrat 1)
1) Soweit nicht in Besoldungsgruppen A 16 oder B 3.

Besoldungsgruppe A 16 

Kirchenoberbaudirektor 
Landespastor 
Oberkirchenrat:) 
Propst des Kirchenkreises Harburg (kw) 
Propst der ehemaligen Landeskirche Schleswig-Holsteins2) (kwJ 
1) Soweit nicht in Besoldungsgruppe B 3
2) Soweit bis zum 30. Juni 1976 berufen

Besoldungsgruppe B 3 

Hauptpastor (kw) 
Oberkirc hcnrat 1 J 
Propst des Kirchenkreises Lübeck (kw) 
'). Als ständiger Vertreter des Präsidenten des N ordelbischen 
Kirchenamtes 

Besoldungsgruppe B 6 

Bischof für Holstein - Lübeck 1) (kw) 
Präsident des Nordelbischen Kirchenamtes 
') Erhält als Vorsitzender der Kirchenleitung eine Stellenzulage 
von 250.- DM. 

Besoldungsgruppe B 9 

Bischof für den Sprengel Hamburg') (kw) 
1) Erhält als Vorsitzender der Kirchenleitung eine Stellenzulage
rnn 250. DM.

Bekanntmachungen 

Durchführung des Kirchenbesoldungsgesetzes 
hier: i\nwendun,2 des \-krlcn Gcsdzcs zur Andcn:ng hcsoldungs
redlllicher \urschriitcn 

Die mit umerer Bekanntmachung vom 23. Januar 1986 (G\'OBI. 
S :i::'! vcriitfrntlichtcn Him-1cis,, zur J\n,1c•11dung \11n � 40 -\hs. 2 
Nr. -f des Bundesbesoldungsgesetzes n.F ,, cTdcn wie folgt cr:;anzL: 

1. :\ach der ab 1. Janu3r 1986 geltenden Fassung des � 40 :\hs. 2
�r 4 Salz 2 l-\J:k,G schliei,c11 Untuhallsleistungen, die Jas
.. Sechslache des Unterschiedsbetrags Z\\ischen der Stufe 1 und
der Stufe 2' des Ortszuschluges übersteigen, die Gewährung des

Unterhalts durch den Besoldungsempfänger und damii den 
A11sprul'l1 auf dii' Stufe 2 des Ortszuschlages :1us. Nachdem dcr 
Bundesminister dc·s Innern in seinem (nicht I L'rÖJlcntlichtcn) 
Rundschreiben ,om 27. OeLember 1985 - D II 1 - 221020/17 -
mitgeteilt hat. daß aus Grunden d,'r Einheitlichkeit \On dem 
U11tcrsd1icdsbctrc1t! in den larifklassc11 la bis k (also nicht 11) 
auszugehen sei. bestehen auch unsererseits keine Bedenken 
dagegen. allgemein den Betrag von 734,56 Dl\l zugrundezulegen. 

ln;\1isc·lw11 \ILll'Lk gc111ü1' 11cschlul:i ckr l<irchc11icitu,1ic! vom 
4.3.1986 eine \'orschußref'elung aut die Anpassung der Besol
dung und Versorgung zum 1. Junuar 1986 1Vorgriffsregclung 
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nach dem Entwurf des Bundesbesoldungs- und -versorgungs
anpassu ngsgcsctzcs 19861 in Kraft gesetzt. die auch zu einer 
(vorschuf�wciscn) Erhiihung der ürtszuschLigc führt. Es hc·sk
hen keine Bedenken dagegen, daß bei dcr Anwendung des § 40 
Abs. 2 '\r. 4 BBesG rnn eiern Unterschiedsbetrag der Stufen l 
und 2 ausgegangen wird. der im Rahmen der Vorgriffsregelung 
zusteht. d.h. monatlich 135.34 DM. Der Höchstbetrag der L'nter
haltsleistung beträgt damit 812,04 DM. 

2. Tki Kimkrn sind auf den Höchstbetrag rn11 812,04 LJM Kimkr
gcld und Kinderanteil des ür"lszuschlags anzurechnen. Bei z.B.
einem Kind mit Erstkindergeld stehen Mittel (netto nach gesetz
lichen Abzügen) für dessen Lebensunterhalt bis zu 646,24 D\I
monatlich der Gewährung der Stufe 2 nicht entgegen (812.04
DM / 50.- DM Kindergeld ./. 115,80 Dl\l Ortszuschlagsanteil).
LJie F1genmillelgrenzc gilt sowohl für mindnjiihrige wie für l'()[[
jährig,· Personen. Der Betrag wird sich auch künftig bei c·tn
schlägigen Besoldungsanpassungen crh ö h cn.

3. Die Anwendung von§ 40 Abs. 2 Nr. 4 Satz 4 BBesG hängt
davon ab, ob die wegen der Aufnahme der anderen Person
Anspruchsberechtigten Beamte, Richter. Soldaten, Angestellte
oder \'ersorgungsemplfü1gcr ,,im öffentlichen Dienst" sind. Dn 
Bcgritf richtet sich nach dl'f Definition des � 40 Ahs. 7 ßBcsC.
also nach den gleichen Kriterien, die auch für die Feststellung
von Anspruchskonkurrenzen beim \'erheirateten- und beim
Kinderanteil des Ortszuschlages maßgebend sind. Die Kirchen
leitung wird daher aufgrund von § 2 Abs. 5 des Kirchenbesol
dung5gesctzes eine Regelung zu treffen haben. die eine einheitli
che Rechtsanwendung fur alle Fmpfongcr von Dienst- und
Versorgungsbezügen im Bereich der Nordelbischen Kirche sich
erstellt. Es wird vorläufig gebeten. dem '\ordelbischen Kirchen
amt über auftretende Anspruchskonkurrenzen im Sinne des§ 40
Abs. 2 '-lr. 4 Satz 4 BBesG Mitteilung zu machen.

Az.: 3511 - D II 

Norcklhi,ches Kirchen;imt 

1 m Auftrage 

Crohmann 

Durchführung des Kirchenbesoldungsgesetzes 

hier: Freibetrag 1986 für die Ablieferung rnn Einkünften aus 
Nebentatigkeit der Pastoren und Pfarrvikare 

Aufgrund von § 14 des Kirchenbesoldungsgesetzes - KBesG -
(GVOBl. 77 S. 243) hat die Kirchenleitung durch Beschluß vom 
4. März 1986 den Freibetrag. der bei Ausübung einer cnlgeltlidwn
NebcnLttigkeit durch l'asturcn und l'farn tkurc von der Abliefe
rungspflicht ausgenommen bleibt, für das Kalenderjahr 1986 auf

6.000 Deutsche Mark 

jährlich festgesetzt 

Vergütung im Sinne des § 14 KBesG ist jede Gegenleistung in 
Geld oder geldwerten Vorteilen, auch wenn kein Rechtsanspruch 
auf sie besteht. Das gilt auch für pauschalierte Aufwandsentschädi
gungen. Ausgenommen bleibt der Ersatz von Fahrkosten sowie 
Tage- und Übernachtungsgelder bis zur Höhe der höchsten Reise
kostenstufe des Bundesreisekostengesetzes. 

Aus § 14 KBesG ergibt sich, daß die den Freibetrag übersteigen
den Vergütungen an das Nordelbische Kirchenamt als die für die 
Zahlung der Dienstbezüge im Hauptamt zuständige Stelle abzulie-

fern sind. Die Ablieferungspflicht beginnt, sobald die \'ergütung aus 
Ncbcntätigkc'it den Freibetrag übersteigt. 

Az.: 31140 - D Tl 

Nordelbische Kirchenamt 

Im Auftrage 

Grohmann 

Anpassung der Besoldung und Versorgung an die Erhöhung der 

tariflichen Bezüge 

Kiel. den 12. März 1986 

Nachdem die Bundesregierung dem Entwurf eines Gesetzes über 
die Anpassung von Dienst- und \'ersorgungsbezügen in Bund und 
Ländern 1986 (Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungs
gcsctz 1986 BBVAnpG 86) beschlossen und unter \'orbchalt der 
gesetzlichen Hcgclung der Zahlung entsprechend erhöhten Bezüge 
mit Wirkung \·om 1. Januar l Y8b zugestimmt hat. hat die Kirchen
leitung in ihrer Sitzung am 4. f\lärz 1986 der t'bernahme des 
„BBVAnpG 86" sowie der Zahlung entsprechender Abschläge auf 
die gesetzlichen Erhöhungen für Pastoren, Abschläge auf die 
gesetzlichen Erhöhungen für Pastoren, Kirchenbeamte. Anwärter 
sowie Vcrsmgungsempfünger zugestimmt. Zur Durchführung des 
ßeschlusscs dc1· Kirchenleitung weisen wir auf folgrncles hin: 

1. Mit Wirkung vom 1. Januar 1986 werden

- die Dienst- und Versorgungsbezüge der Pastoren (Pfarrvikare)
und der Kirchenbamten sowie

- die Arm itrtcrbczüge der \'ikarc, Pfarrvikaranwiu·ter und Kir-
chenbeamten im Vorbereitungsdienst

nach den beigefügten Tabellen (Anlagen 1 bis 3 J bemessen. 

Bei der Bemessung der Cberleitungszulagen nach § 19 Abs. 
und 7 des Kirchenbesoldungsgesetzes findet die Anpassung der 
Grundgd1ältcr Anwendung. 

2. Das L:rluubsgeld beträgt für Empfänger von Dicnsbczügcn wie
von Anwärterbezügen einheitlich 300 DM, für Kirchenbeamte
mit Grundgehalt aus den Besoldungsgruppen A l bis A 8 jedoch
450 Df\!.

3. Auf drn \ urschufkharaktcr der nach Ziff. 1 und 2 erhiihten
Bezüge ist bei deren erstmaligen Zahlung au,drück[ich hinzu
weisen. Alle aufgrund vorstehender Regelung geleisteten Ab
schlagszahlungen unterliegen der gesetzlichen Bestätigung auf
dem kirchenrechtlich geordneten Wege und sind zu gegebener
Zeit mit den endgültig zustehenden Leistungen zu verrechnen.

Az.: 3511 - D II 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage 

Grobmann 



1. Besoldungsordnung A

Besoldungs- Ortszuschlag 

gruppe Tarifklasse 
1 2 3 4 5 

A 1 047,19 1 081,84 1 116,49 1 151,14 1 185,79 

A 2 1 109,21 1 143,86 1 178,51 1 213,16 1 247,81 

A 3 1 188,35 1 224,95 1 261,55 1 298,15 1 334,75 

A 4 
II 

1 233,29 1 275,64 1 317,99 1 360,34 1 402,69 

A 5 1276,62 1 324,90 1 373,18 1 421,46 1469,74 

A 6 1 351,83 1 401,87 1451,91 1 501,95 1 551,99 

A 7 146 0,63 1 510,67 1 560,71 1 610,75 1 660,79 

A 8 1 529,59 1 591,28 1 652,97 1 714,66 1 776,35 

A 9 1 709,05 1 772,70 1 839,02 1 905,87 1 973,96 

A 10 
lc 

1 871,40 1 963,58 2 055,76 2 147,94 2 240,12 

A 11 2 180,41 2 274,85 2 369,29 2 463,73 2 558,17 

A 12 2 374,76 2 487,37 2 599,98 2 712,59 2 825,20 

Al3 2 690,65 2 812,24 2 933,83 3 055,42 3 177,01 

A 14 
lb 

2 769,67 2 927,32 3 084,97 3 242,62 3 400,27 

A 15 3 122,87 3 296,19 3 469,51 3 642,83 3 816,19 

A 16 3 470,86 3 671,32 3 871,78 4 072,24 4 272,70 

2. Besoldungsordnung B

Besoldungs- Ortszuschlag Monats-

gruppe Tarifklasse betrag 

B3 6 885,85 

B5 
Ia 

7 868,60 

B6 8 364,45 

89 9 973,75 

3. Zulagen gemäß Anlage 1 KBesG

Besoldungsgruppe Fußnote Monatsbetrag 

J\ 12 3 79.63 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in DM) 

Dienstaltersstufe 

6 7 

1220,44 1 255,09 

1282,46 1317,11 

1 371,35 1 407,95 

1445,04 1487,39 

1 518,02 1 566,30 
1 602,03 1 652,07 

1 710,83 1 760,87 

1838,59 1 903,37 

2 048,15 2 122,34 

2 332,30 2 424,48 

2 652,61 2 747,05 

2 937,81 3 050,42 

3 298,60 3 420,19 

3 557,92 3 715,57 

3 989,47 4 162,79 

4 473,16 4 673,62 

8 

1 289,74 

1 351,76 

1 444,55 

1 529,74 

1 614,58 

1 702,11 

1810,9 1 

1 968,15 

2 196,53 

2 51 6,66 

2 841,49 
3 163,03 

3 541,78 

3 873,22 
4 336,11 

4 874,08 

9 

1 324,39 

1 386,41 

1 481,15 

1572,09 

1 662,86 
1 752,15 

1 862,67 

2 036,28 

2 270,72 

2 608,84 

2 935,93 

3 275,64 

3 663,37 

4 030,87 

4 509,43 

5 074,54 

10 

1421,06 

1 517,75 

1 614,44 

1 711,14 

1 802,19 
1 915,22 

2 108,20 

2 344,91 

2 701,02 

3 030,37 
3388,25 

3 784,96 

4 188,52 

4 682,75 

5 275,00 

Anlage 1 
"' 

(Anlage IV des BBesG) ;::;.· 
"' 

� 

11 12 13 14 15 

1 853,45 
1 967,77 2 022,27 2 080,62 
2 180,12 2 252,04 2 323,96 

2 419,10 2 493,29 2 567,48 

2 793,20 2 885,38 2 977,56 

3 124,81 3 219,25 3 313,69 3 408,13 

3 500,86 3 613,47 3 726,08 3 838,69 

C) 

3 906,55 4 028,14 4 149,23 4 271,32 

4 346,17 4 503,82 4 661,47 4 819,12 � 
4 856,07 5 029,39 5 202,71 5 376,03 5 549,35 � 
5 475,46 5 675,92 5 876,38 6 076,84 6 277,30 

...... 



Nr. 7 

Anlage 2 

Tarif
klasse 

Ia 

Ib 

I c 

TI 

Zu der Tarifklasse gehörende 
Besoldungsgruppen 

B 3 bis B 9 
C4 

A 13 bis A 16 
C 1 bis C 3 

A 9 bis A 12 

A 1 bis A 8 

GVOBl. 1986 

Ortszuschlag 
(Monatsbeträge DM) 

Stufe 1 

8 48,38 

7 15,68 

636,05 

599, 17 

Stufe 2 

983,72 

851,02 

771, 39 

728,05 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 115,80 DM. 

Stufe 3 
1 Kind 

1 099,52 

966,82 

887,19 

8 43,85 

Seite 91 

In Tarifklasse II erhöht sich der Ortszuschlag ab Stufe 4 für das zweite und jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den Besoldungs
gruppen A l bis A 3 um je 40 DM, in Besoldungsgruppe A 4 um je 30 DM und in Besoldungsgruppe A 5 um je 20 DM. Soweit 
dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschieds
betrag zusätzlich gewährt. 

Anlage 3 
(Anlage VIII des BBesG) 

Anwärtergrundbetrag 
Anwärterverheiratetenzuschlag 

(Monatsbeträge in DM) 

1. Für Anwärter, die vor dem 1. Januar 1982 eingestellt worden
sind:

Ver-
Eingangsamt in Grundbetrag heirateten 

das der An- zuschlag 
wärter nach Ab-
schluß des Vor- vor Voll- nach Voll- nach nach 

be reitungsd ienstes endung des endung des H2 § 62
unmittelbar eintritt 26. Lebens- 26. Lebens- Abs. 1 Abs. 2

jahres jahres 

A 1 bis A 4 900 1 010 286 95 
A 5 bis A 8 1078 1 2 32 3 30 95 
A 9 bis A 11 1 272 1 450 381 95 
A 12 1 627 1 833 418 95 
A 1 3 1687 1 895 426 95 
A 13 + Zulage 1 747 1 961 4 32 95 

2. Für Anwärter, die nach dem 31. Dezember 1981 und vor dem
1. Januar 1984 eingestellt worden sind:

Ver-
Eingangsamt in Grundbetrag heirateten 

das der An- zuschlag 
wärter nach Ab-
schluß des Vor- vor Voll- nach Voll- nach nach 

bereitungsdienstes endung des endung des § 62 § 62
unmittelbar eintritt 26. Lebens- 26. Lebens- Abs. 1 Abs. 2

jahres jahres 

A 1 bis A 4 848 955 263 91 
A 5 bis A 8 1 0 16 1160 313 91 
A 9 bis A 11  1130 1298 363 91 
A 12 1 378 1566 383 9 1  
Al3 1428 1624 397 91 
A 13 + Zulage 1477 1681 410 91 

3. Für Anwärter, die nach dem 31. Dezember 1983 eingestellt
worden sind:

Eingangsamt in 
das der An

wärter nach Ab
schluß des Vor

bereitungsd ienstcs 
unmittelbar eintritt 

A 1 bis A 4 
A 5 bis A 8 
A 9 bis A 11  
A 12 
A 13 
A 13 + Zulage 

Grundbetrag 

vor Voll- nach Voll-
endung des endung des 
26. Lebens- 26. Lebens-

jahres jahres 

848 955 
1 016 1 160 
1 092 1 254 
1 287 1 461 
1 332 1 514 
1 378 1 569 

Ver-
heirateten 
zuschlag 

nach nach 
§ 62 § 62

Abs. 1 Abs. 2 

272 91 
313 91 
363 91 
383 91 
397 91  
410 91  
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Kündigung der Vergütungsordnung des KAT-NEK: 

I,ieL den 14. Fcbr 1 ll86 

Mit J{undschreibrn '>r. 1/86 vom 12. Februar 1986 h;H der 
Verband kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger '.\ ordel
bien (\'KDA-NEKJ seine '.1itglieder über die im Dezember 1985 
erklärte Kündigung der Vergütungsordnung des KAT-NEK infor
miert und gleichzeitig Richtlinien für die künftige Eingruppierung 
von .-\ngestellten der \"l'rgütungsgruppen \ h bis lla erlassrn Wir 
gehrn den Wortlaut dl'r l{ichtlinien, die am 1. April 1986 in ls.raft 
treten. nachstehend bekannt und erläutern die Rechtslage wie folgt: 

1. Kündigung der Vergütungsordnung

Cnter der vom \'KDA-NEK gekündigten Vergütungsordnung
sind die Anlagen 1 a und 1 b zum KAT-.'iEK einschließlich der
\"orhemerkungen zu \l'rstehen. Nicht gl'i,ündigt wurden hishcr
die gem. § 2 Abs. 5 des Tarifvertrages \ om 15.3.1984 (G\OHI.
S 87) fortgeltenden Eingruppierungsregelungen für Kirchenmu
siker. Obwohl die Vergütungsordnung gekündigt wurde. richtet
sich die Eingruppierung der am 31. l\larz 1986 in einem Ange
stelltenverhältnis stehende Angestellten. das am 1. April 1986
fortbesteht, weiterhin nach den Mcrkm:1lrn der Vergütungsurd
nung, da diese nach s-+ Abs. 5 des Tarit\-crtragsgesetzes naclrn ir
kcn. Die Wirkungen der Nachwirkung setzen ab 1. April 1986
ein. Sie gelten auch für in Satz 3 genannte Angestellte. für die in
den Richtlinien des \'KDA-NEK eine Absenkung der Eingangs
bezahlung nicht vorgesehen ist.

\'on der Kündigung der Vergütungsordnung zum KAT-'.\EK sind
nicht nur die Mitgliedn des VKDA '\EK hdroffen. sond,rn alle
kirchlichen Anstc-llungsträger. die unter den Celtung,bcrcich
des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes fallen und damit den Bin
dungen des § 3 ARRG unterliegen. Die .'iachwirkung hat jedoch
keine praktische Bedeutung, weil die Anwendung der \'ergü
tungsordnung des KAT-NEK bei .'\ichtmitglicdern des \"KDA
nicht auf den Tarih-cnragsnormen. "111dern auf arbcitsnTtrag
lichcn Verei11haru11ge11 beruht.

2. Eingruppierung bei nach dem 31. März 1986 begründeten

Angestelltenverhältnissen

a) Da die tarifvertragliche Anwendung der Vergütungsordnung
des KAT ab 1. April 1986 entfällt. richtet sich die Eingruppie
rung der Angestellten. deren Arhcits\-crhältnis nach dem
:,1. Miirz l'l8(, begründet wird. grundsätzlich nach dem
Inhalt der Richtlinien. Soweit Arbcits\-erträge bereits für eine
Einstellung nach dem 31. März 1986 geschlossen oder ver
bindliche Einstellungszusagen gegeben worden sind. ver
bleibt es in diesen Einzelfällen dabei.

hi Im übrigen gilt für die Wirkungen der Absenkung folgc11d1:s: 

- Die Absenkung di:r Ei11ga11gsbcn1hlu11g gilt für die He1m,s
sung der Grundwrgütung. der Crlaubsvergütung, der Zu
wendung und für das Übergangsgeld. Für die Leistungen,
die von der Eingruppierung abhängig sind, wie die Tarif
klasse des Ortszuschlages, die Zulage nach dem Tarifver
trag über eine Zulage an Angestellte vom 17.5.1982, die
Reisekostenstufe, Überstundenvergütung und Stundenver
gütung ist die tarifgemäße Eingruppierung ohne die Absen
kung maßgebend.

- Die Absenkung der Grundvergütung verlängert nicht die
tarifvertraglich bestimmten Bewährungszeiten, weil die
Tätigkeit dem Inhalt der Tätigkeitsmerkmale entspricht.

- Die Absenkung gilt nicht für solche bis zum 30. September
1987 begründeten Angestelltenverhältnisse, die nachweis
lich wegen der Ableistung des Grundwehrdienstes oder des
Zivildienstes nicht vor dem 1. April 1986 beginnen konnten.

c) Abweichend von der durch Bekanntmachung vom 22.2.1982
(GVOBI. S. 42) empfohlenen Fassung des Arbeitsvertragsmu-

sters für Tarifangestellte empfehlen wir, den § 4 des Vertrags
musters ab 1. April 1986 in folgender Fa"img anzuwenden: 

Bis zum Wiederinkrafttreten der Vergütungsordnung zum 
KAT-.'\EK bestimmt sich die Vergütung nach der gekündigten 
Vergütungsordnung zum KAT-NEK mit den '.1aßgaben der 
Richtlinien des Verbandes kirchlicher und diakonischer An
stcllungstriiger Nord,·lhirn (VKDA-NEK1 mm 4. Februar 
148h (GV0HI. der '\EI< 1986 S. 92) in ihrer jeweiligL'll 
fassung. 

Der/Die Angestellte wird danach in Vergütungsgruppe .. 
KAT-NEK eingruppiert. 

Der/Die Angestellte wird nach '.\r. 2 Buchst. a der 
\Urstehendcn Hichtlinien in Vergütungsgruppe KAT
'\ EK eingruppiert. Snwcit Leistungen nicht nach der 
Grundvergütung bemessen sind, ist hierfür die Vergü
tungsgruppe ... KAT-.'\EK maßgebend.· 

Wenn die Regelung über die Absenkung der Eingangsbezah
lung nicht eingreift (z.R bei Einstellung in \'ergütungsgruppe 
\ 1 b) ist die Vergütung,gruppe nach der ersten Alternative zu 
\crcinbaren. Die 7\H·itc Alternative gilt dann. wenn der/die 
Angestellte von der Absenkung der Eingangsbezahlung er
faßt\\ ird. 

Az.: 31300.0 - D II 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrag 

Crohmann 

Richtlinien 

des Verbandes kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger N ordelbien 

über die Absenkung der Eingangsbezahlung im 
Bereich des KAT-NEK 
vom -+ Februar 1986 

Die \'ergütungsordnung zum KAT-NEK vom 15. März 1984 in 
der am 31. l\lärz 1986 geltenden Fassung gilt für Mitarbeiter im 
Geltungsbereich des KAT-'.\EK mit folgenden Anderungen: 

1. Für Angestellte, die am 31. März 1986 in einem unter den
KAT '>LK fallenden Angcstclltcnverhiiltnis gestanden haben.
das am 1 April 1986 bei dcrnsclben Amt,·llungstriiger forthc
steht. \\·irkl die Vergütungsordnung zum K..-\T-'.\,EK in der am
31. März 1986 geltenden Fassung für die Dauer des Arbeitsver
hältnisses fort.

2. Wird nach dem 31. März 1986 ein Angestelltenverhältnis be
gründet, ohne daß es unmittelbar an ein vor dem 1. April 1986
bestehendes Arbeitsverhältnis im Geltungsbereich des KAT-NEK
oder sonstigen öffentlichen Dienst (§ 20 Abs. 2 KAT-NEK)
anschließt, gilt die Vergütungsordnung zum KAT-NEK vom
15. März 1984 in der jeweils geltenden Fassung mit folgender
Maßgabe:

Erfüllt der Angestellte die Tätigkeitsmerkmale der Vergütungs
gruppen Vb, !Vb, IVa, III oder Ila, wird er in die jeweilige 
Vergütungsgruppe mit der Maßgabe eingruppiert, daß er 

a) bei Erfüllung der Tätigkeitsmerkmale der Vergütungsgruppen
Vb bis III für die Dauer von drei Jahren,

b) bei Erfüllung der Tätigkeitsmerkmale der Vergütungsgruppe
Ila für die Dauer von vier Jahren
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seiner Tätigkeit im kirchlichen oder sonstigen öffentlichen Dienst 
nur die Grundvergütung der niichstniedrigeren Vergütungsgruppe 
erhiilt '.'Jiichstniedrif'e'l'l' Vcrgiitungsf'ruppc· ist gegeniibcr der 
Vcrgiitungsgruppe \'b die· Vergütungsgruppe Vc, gcgcniibcr der 
Vergütungsgruppe !Vb die Vergütungsgruppe Vb, gegenüber der 
Vergütungsgruppe IVa die Vergütungsgruppe !Vb, gegenüber der 
Vergütungsgruppe JII die Vergütungsgruppe !Va und gegenüber 
der Vergütungsgruppe lla die Vergiitun;zs;zruppe Ill. 

nie,e· Regelung gilt entspr·cchend bei ckr .-\nwcnclung de, .� 2+ 
l(\T-\iEK. 

Das gleiche gilt für sonstige Leistungen. soweit diese nach der 
Grund\·ergütung bemessen sind (z.B. l'rlaubsvergütung, Zuwen
dung. Cbergangsgeld). Im übrigen ist jedoch für Leistungen. die 
von dn Eingruppierung abhängig sind(; R Ortszuschlag Zula
gen. Ue·isekosten). die \Üf'Litungsgruppc maEgebencL in die· de'!' 
Ani'c,tcllte ohne die rnrstehencle l{egclung hir d ic G runth ngii
tung eingruppiert ist 

3. Ziffer 2 gilt nicht für die bis zum 30. September 1987 begründe
ten :'l.ngestelltenverhältnisse, die wegen der Ableistung des Grund -
wehrdicnstcs, des Zivildienstes oder iihnlichcr Dienstleistungen
n1l'i11 \ or dem 1. Apnl 1 '18ti begründet \\ e·nlrn korrnkn.

..J.. Die· Rl'gclung von Ziffer 2 gilt nicht ILir .-\ngestclltc. die da, 
40. Lebensjahr vollendet haben oder deren Einstellung im Hin
blick auf ihre berufliche Tätigkeit auch außerhalb des kirchli
chen oder sonstigen öffentlichen Dienstes erfolgt.

In hl's()ndcren Füllen kann uhcr die Ausnahmen der Ziffern '3 und 
..J. hinau, vun der Arrn e·mlung der Ziffer'.! abgesehen werden. 

Bildung eines personalen Seelsorgebereiches 

Kiel. den 4. M är 1 1 q86 

Z\\ isehe·n dem Evange·lisl'i1cn Militärbisdrnl und der Nonklhi
schcn Ev -Luth. Kirche ist auf Grund eines Beschlusses der Kir
chenleitung vom 11./12 11 1985 die Bildung ein es personalen Seel
sorgebereiches vereinbart worden. Der Wortlaut der Vereinbarung 
wird nachstehend bekannt gemacht. 

Nonklhisches Kirchc11amt 

l 111 Aul'trag:

Puls

Az.: 20 Erlöser-Kirchengemeinde Heide (21 - P Il/P 1 

\'er· e inbarung 

iiber die Bildung eines personalen Scclsurgcbereichcs und Zuord
nung zur Ev.-Luth. Erlöser-Kirchengemeinde Heide. Kirchenkreis 
Norderdithmarschen, 

Zwischen der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche, vertreten durch die 
Kirchenleitung, 
und dem Evangelischen Militärbischof 
wird folgendes vereinbart: 

§ 1
(Allgemeines) 

Grundlage dieser Vereinbarung sind die Bestimmungen des Ver
trages der Evangelischen Kirche in Deutschland mit der Bundesre
publik Deutschland zur Regelung der evangelischen Militärseel
sorge vom 22. Februar 1957, des Kirchengesetzes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland zur Regelung der evangelischen Militärseel
sorge in der Bundesrepublik Deutschland vom 8. März 1957 und 
des Kirchengesetzes zur Durchführung der Militärseelsorge im 
Bereich der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche vom 21. Januar 1979. 

§ 2
(Bildung und Zuordnung) 

Für dcn Sc·e·lsLJrgcbcreich cks L\angclischen Stanclortpl'arrers 
He i cl c wird ein personaler Scclsorgcbcrcich für den in Artikel 7 
des Militärseelsorgevertrages genannten Personenkreis gebildet und 
der Ev.-Luth. Erlöser-Kirchengemeinde Heide zugeordnet. Gleich
zeitig wird für den personalen Seelsorgebereich eine 2. Pfarrstelle 
dieser Kirl'lwngcmcinde errichte'!. Die Angehörigen des personalen 
Scelsorgehcrciche·s bleiben Glie·ckr ckr Orts-Kirclll'nge·meincle ihres 
Wohnsit1cs und nehmen an clne'll Gcrncindelcbc·n te·il 

§ 3
(Besetzung) 

Die für den personalen Seehorgcbcreich errichtete 2. Pfarrstelle 
der Ev.-Luth Frliiser-Kirchcngc·nrcincle Heide \\ ircl mit einem 
hauptamtlichen !\lilitärgeistlichcn besetzt. 

§+
(Dienstaufsicht) 

Unbeschadet seiner Eigenschaft als Pastor der Ev.-Luth. Erliiser
KirchcngenlL'i 11clc ! leide unkrstcht der M iliUirge·istliche der in 
Artikel 22 .\hs I des MilitürscTlsort'c-Verlragcs gere·gclten Dienst
aufsicht. 

§ 5
(Teilnahme an Kirchenrnrstandssitzungen) 

Der Milit'.,rge·istliche ist M itgliecl im Kirchem or,tand der Ev.
Luth. Erliise-r-K1rchenge111eintk Heide. 

§ 6
, Beirat) 

Wenn zur Lnterstützung des \lilitärgeistlichen in ,einem perso
nalen ScTis1Jr!"L'l1creich ein l:kirdt ge·bilclct wird. da1111 gehiiren die 
Angehiirige·11 des personalen Se-clsorgehereichcs. die· Kirchenvur
steher ihrer Ortsgemeinde sind. dem Beirat kraft ihres Amtes an. 

� 'i 

(Dienst des Militärgeistlichen in der Kirchengemeinde) 

Der Milit(1q2cistliche nimrnt die· Armshandlunh'e'n an den Ange
hiirigen seine·, pe·rsonalen Scclsorgebereiches vor und 1cigt sie eiern 
zuständigen Gemeindepastor nach Vollzug an. 

Die Konfirmation der Kinder der Angehörigen des personalen 
Seelsorgebereiches und die \'orbereitung dazu übernehmen aus 
Gründen der Zweckmäßigkeit in Abweichung \ on Satz 1 die 
jeweils rn,Li11cl igcn Gemeindcp,1,t"rcn. Auf Wunsch der Mehrzahl 
der hctrdkndcn Elterrr kann ein \filiUirgeistlichc nach Absprache 
mit den beteiligten Kirchen\'orstanden die Konfirmation und die 
Vorbereitung dazu selbst übernehmen. Den Kreis der von ihm zu 
unterrü.:htenden und zu konfirmierenden Kinder stellt der Militär
geistliche im Einvernehmen mit den beteiligten Kirchenvorständen 
fest. 

§8
(Gemeindegottesdienst) 

Der Militärgeistliche übernimmt in der Ev ... Luth, Erlöser-Kirchen
gemeinde Heide in der Regel einmal monatlich den Hauptgottes
dienst und beteiligt sich an Predigtdiensten der anderen Kirchenge
meinden, über die sich der personale Seelsorgebereich erstreckt, 
nach Absprache mit dem jeweiligen Kirchenvorstand. 

§ 9
(Benutzung kirchlicher Gebäude und Einrichtungen) 

Die Kirchenvorstände der beteiligten Kirchengemeinden stellen 
der Militärseelsorge ihre kirchlichen Einrichtungen gegen Erstat-
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tung der Kosten für Reinigung, Beleuchtung und Heizung nach 
Ah,prache zur VcrfligLmg. 

§ 10
(Dienstsiegel) 

Der Militärgeistliche erhält eine Ausfertigung des Dienstsiegels 
der Ev.-Luth. Erlöser-Kirchengemeinde Heide. 

� 1 1  
(Wci lergeltende Besti mmungcn) 

Im übrigen gelten die Bestimmungen der Verfassung der :\'ordel
bischen Ev.-Luth. Kirche vom 12. Juni 1976 in der jeweils geltenden 
Fassung. 

§ 12
(In krafttrctcn) 

Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung \OITT 

1. April 1986

in Kraft. Sie tritt außer Kraft, wenn der Dienstposten des faangcli
schcn Standorlsparrc·rs aufgchohcn \I inl 

Nurde\bischc 
Ernngelisch-Lutherische Kirche 

Die Kirchenleitung 

Kiel. den 4. März 1986 

Dn f-.\·,rngclische f\1 ilit,irhischuf 

Bonn. den 5. Februar 1986 

Bekanntgabe eines neuen Kirchensiegels 

Kiel. den 10. März 1 LJKti 

Kirchengemeinde: Stecksand 
Kirchenkreis: Südtondern 
Die Umschrift des Kirchensiegels lautet: Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Stedesand. 

Norde\bisches Kirchenamt 

Im Auftrage: 

l(ramer 

Az.: 9153 Stedesand - R J!AR:--J 2 

Stellen a ussc hrei b ungen 

Pfurrstcllcnausschreibungcn: 

In der T homus-Kirchengemeinde Bramfeld-Hellbrook 
im Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Bramfcld-Volksdorf - \1ird die 
1. Pfarrstelle vakant und ist zum 1.6.1986 mit einem Pastor oder
einer Pastorin zu bc·sc·t1en. Die Bcsdzu llt! erfolgt durch \\ ahl des
Ki rc hcn vo rstan des.

Die Thomas-Kirchengemeinde ist in drei gleich groEe Pfarrbe
zirke eingeteilt. Kirche und 2 Gemeindehäuser sind vorhanden 
sowie im Ortsamtsbereich (als Gemeinschaftseinrichtungen der 
vier Bramfelder Gemeinden): Kindertagesheim, Sozialstation, Al
tentagesstätte und psychologische Beratungsstelle. Ein Teil der 
Verwaltungsarbeit entfällt, da die Gemeinde dem Kirchengemein
deverband Bramfeld angehört. Bramfeld liegt am engeren Stadt
rand im Hamburger Nordosten, gute Verkehrsanbindungen, alle 
Schulen am Ort. Das geräumige Pastorat (Baujahr 1956) bildet 
zusammen mit Gemeindehaus und Kirche einen überschaubaren 
Komplex. Seelsorge, Amtshandlungen und Konfirmandenunter
richt sind den Pfarrbezirken zugeordnet, Predigtdienst im Turnus. 
Kinder-, Jugend-, Erwachsenen- und Altenarbeit sind bisher schwer
punktmäßig gesamtgemeindlich wahrgenommen. Über die Vertei
lung der Aufgaben muß neu gesprochen werden. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Stormarn -
Bezirk Bramfeld-Volksdorf -, Rockenhof 1. 2000 Hamburg 67. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilen die Pastoren Dr. Wachs, Haldesdorfer Straße 28. 
2000 Hamburg 71, Tel. 0 40161 8366, und Speck, Fabriciusstraße 
56, 2000 Hamburg 71, Tel. 0 40/61 71 19, - sowie Propst Lehmann. 
Rockcnhof 1, 2000 Hamhurg 67, Tel. 0 40/60 31 4.3 44. 

Ablaut der Bewcrbungslri,t: V ier Wochen nac·h Erscheinen die
ser Au,gabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az,: 20 Thomas-Kirchengemeinde Bramfeld-Hellbrook (1) - P II/P 1 

In der Kirchengemeinde V ice l in i n  Kie l  im Kirchenkreis Kiel 
wird die 1. Pfarrstelle zum 16.4.1986 vakant und ist umgehend mit 
einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt 
durch Wahl des Kirchenvorstandes. Unsere Kirchengemeinde Vice
lin ist vor 4 Jahren durch den Zusammenschluß dreier selbständi
ger Kirchengemeinden im Zuge einer PEP-Maßnahme des Kir
chenkreises unter Einsparung einer Pfarrstelle entstanden. Der 
Prozeß des Zusammenwachsens in unserer sozialogisch sehr viel
fältigen Gemeinde erfordert nach wie vor Offenheit auch für neue 
Formen gemeindlichen Lebens. Mit nunmehr zwei Pfarrstellen und 
einer großen Zahl haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter bieten 
wir den ca. 6.000 Gemeindegliedern auf dem Kieler Westufer ein 
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breites Spektrum an Aktivitäten. Wir wünschen uns eine Pastorin 

bzw. einen Pastor für SL-elsorgc und Verkündigung. die bzw. der 
bereit ist, Hausbesuche zu machen und gern mit Gruppen aus dem 

Jugend- und Erwachsenenbereich zusammenzuarbeiten. Eine zen
tral gelegene große Pastorcnwohnung steht zur Verfügung. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Kiel, 
Diinische Str. 17. 2300 Kiel 1. 

\\'eitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilen der Vorsitzende des Kirchenrnrstandes. Herr \Vitt, 

Kantstr. 66, 2300 Kiel 1 Tclef. Oct 31/185 15 und 9 40 31 (dil'llst
lich). Pastor Pawelitzki. Paul-flcming-Str. 2, 2300 Kiel l, Tel. 
04 31/1 26 57 und 1 77 77, und Propst Küchenmeister, Dänische 
Str. 17. 2300 Kiel 1. Tel. 04 31/9 40 21. Ablauf der Bewerbungsfrist: 

Vier Wochen nach Ersc·heinen dieser Ausgabe des Gesetz- und 
Verordnungsblattes. 

Az. 20 Vicelin l(iel (1) - P Il/P 1 

Die Pfarrstelle des Kirchenkreises  Kiel  fü r  Jugendarbei t  
ist vakant und umgehend zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch 
Berufung des Kirchenlucisvorstandes auf Zeit. 

Zu den Aufgaben des Ev. Jugendpfarramtes gehört Initiierung, 

Durchführung. Koordination und Vertretung der Ernngelischen 

Jugendarbeit als Jugend11erk des E1.-Luth. l(irchenkrcises und der 
Verbandsarbeit der Evangelischen Jugend. Die Schwerpunkte der 
Jugendarbeit in Kiel liegen im Bereich der offenen Jugendarbeit (3 
JugendfreizeithL·irne), auf Gemeindeebene in Bezirken, die die 
Gemeindegrenzen überschreiten. und in Angeboten für jugendli
che und junge Erwachsene in Jahrestreffen, Seminaren. Fortbildungs
und Jugendkulturveramtaltungcn auf Stadt- und Kirchenkreise
bene. Besondere Akzente setzen hierbei die Gewinnung und Be

gleitung, Beratung, Aus- und Fortbildung der vielen ehrenamtli
chen Mitarbeiter bzw. \1itarbeiterinnen für die Evangelische 
Jugendarbeit und die Zusammenarbeit mit untnschiedlichsten Grup
pierungen und Initiativen und Aktionsgruppen des gesellschaftli
chen Umfeldes der Jugend- und Kulturarbeit. Der Dienst wird 

entsprechend der Größe des I<irchcnkreises von einer Anzahl 
haupt-, neben- und ehrenamtlicher :vtitarbcilcr geleistet. einschließ
lich Mitarbeiter für die Verwaltung. Die Aufgabe des Jugendpastors 
erfordert die :\litarheit in anderen allgemein kirchlichen Gremien 

des Kirchenkreises und Gesprächen und Verhandlungen mit staat

lichen Stellen. 

Bewerbungen mit ausführlichem. handgesdiriehencn Lebenslauf 
sind zu richten an den Kirchenkreisvorstand des Kirchenkreises 

Kiel, Dänische Straße 17, 2300 Kiel L 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilen Propst Küchenmeister, Dänische Straße 17, 2300 
Kiel 1, Tel, 04 31/5522 27 und 9 4021, und Herr Bieler, Tel, 
04 31/3 09 41 App. 34 48. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen die
ser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes, 

Az.: 20 Jugendarbeit Kiel - P II/P 1 

* 

Die 1. Pfarrstelle des Kirchenkreises  Kie l  für  Rel ig ions
gespräche in Berufsschulen wird vakant und ist zum L Au
gust 1986 zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Berufung des 

Kirchenkreisvorstandes auf Zeit. 

Der Dienst umfaßt Religionsunterricht und Religionsgespräche 

in allen Bereichen vom Fachgymnasium (Religion als Abiturfach) 

bis zu Religionsgesprächen in Klassen ohne Hauptschulabschluß. 
llinzu kommen die Facharbeitsgemeinschaften in Keligionspiid
agogik an der Berufsfachschule für Sozialpädagogik. 

Entsprechend vielschichtig ist die Arbeit mit zumeist kirchenfer
m·n jugendlichen fur die Formen, dm kirchlichen Auf1rc1g zu 
verwirklichen und den Schülern bzw. Schülerinnen Einsichten und 
Impulse zur Lebenshilfe zu vermitteln. Es besteht eine Facharbeits
gcmeinschaf1. der der Stelleninhaber und die beim Kirchenkreis 
angestellten Keligionslehrer angehören. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Kirclll'nkreisvorstand des Kirchenkreises 
Kiel, Dänische Strafsc 17, 2300 Kiel 1. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
k[inftc erteilt Propst Küchenmeister, l)iinische Stral�e 17. 23()0 Kiel 

1. Tel. 04 31/ 5522 27 und 04 3l/9 4021.

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen die
sn Ausgabe des Gesetz- und \erordnungsblattes 

Az.: 20 Religionsgespräche in Berufsschulen Kiel (1) - P II/P 1 

Pfarrstellenausschreibung für die Militärseelsorge: 

Die Pfarrstelle des Ev. Pfarrers an der Universität der Bundes

wehr in Hamburg wird zum 1.9.1986 vakant. 

Die Beset7l!ng erfolg1 über den Ev. Wehrbereichsdekan I durch 
den Ev. Militärbischof für eine Zeit von 8 - 12 (6 - 10) Jahren. Das 
Lebensalter sollte nicht höher als 48 Jahre sein. Die NEK stellt 
Pastoren für den Dienst in der \lilitiirseelsorge frei 

Die evangelischen studierenden Offiziere und das Stammperso
nal bilden die Gemeinde des Pfarrers. Er ist gefragt a l s  

ScL· l sorgn. der offen ist Üir  angehende Akademiker ohne und 
mit Uniform; a l s  Theologe .  der das Evangelium in Predigt, 
Bibelgesprächen und Seminaren an engagierte, aber auch an kriti
sche junge \lensclll'n weitergibt: als Gespriichspartnn. der 
Gemeinde sc1111melt und die Wünsche nach einem mündigen Christ
sein aufnimmt und partnerschaftlich Jen kt. 

Vorausssctztrng isl die volle .\nstellungsfähigkeit als Pfarrer einer 
Landeskirche, Gemeindeerfahrung, Flexibilität. l\lilitärpfarrer sind 
Bundesbeamte auf Zeit; Besoldung und Wohnungsfürsorge sind 

den landcskirchlichcn Regelungt'.n vergleichbar. 

Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf sind zu richten an 
den Ev. \Vehrbereichsdekan I. Militärdekan Helge Adolphsen, 
'.\icmannswL'g 220, 2300 Kiel 1. Nachfrage telefonisch unter 
0-t 31/3 80 61 96 (dienstlich) oder 04 31 /23 10 91 l[Hivat). 

Az.: 4350 - P II/P 1 

Stellenausschreibungen 

Das Diakonische Werk 111 Hamburg  sucht zum 1.6.1986 
einen 

Heimleiter/in 

für das Alten- und Pflegeheim der Kirchengemeinde Veddel mit 
insgesamt 61 Plätzen. 

Seine/Ihre Aufgaben sind: 

- Leitung der Einrichtung

- Beratung und seelsorgerliche Begleitung der Heimbewohner

- Personalführung und Anleitung der Mitarbeiter in Zusammenar-

beit mit der Pflegedienstleitung
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- \·erantwortung für die Verwaltung und wirtschaftliche Führung
der Einrichtung in ,\bstimmung mit der Verwaltungs· und
Hau,wirtschaftslei tu ng.

\öraussetzungen:

- Sozialarbeiter/-pädagoge mit Berufserfahrung im Bereich Alten
hilfe oder

Pflegekraft mit mehrjähriger 11crufserfahrung in Leitungsfunktio
nL'n oder

- \·crwaltungsfachkraft mit Zusatzqualifikationen im 11ercich Al
tenhilfe.

- Die Bereitschaft durch das persönliche Bekenntnis zum christli
chen Glauben den Auftrag der evangelischen Diakonie zu beja
hL'n. mit Leben zu crfülkn und ihn in wrantwortlichcr Position
zu vertreten.

- Führungsqualitäten und Tcamfähigkcit

\\'ir bieten

- \·ergütung und soziale Leistungen nach KAT (vergleichbar BAT)

- Dienstwohnung

- und ein vielseitige, .\rbeitsfeld. das R,1um gibt für cigrnsüini.liges
Arbeiten und das L:msetzen eigener ldeen

Ihre Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf und Licht
bild sowie ausführliche L:nterlagen über Ausbildung und bisherige 
Tätigkeiten senden Sie bitte innerhalb eines l\fonats an das Diako
nischL' Werk in Hamburg. Abt. DiL·nstlt:i,t1rngen fiir Einrichtungen. 
z.Hd. Herrn Hakenbng. BugenhagenstralsL' 21. 2000 Hamburg 1

Az. 4890 - 1 - W 1 

Wir suchen zum haldmöglichsten J _\c'ginn einen erfahn·nen 
Leiter  oder Lei terin mit besonderer Begabung für l\lenschcn
führung für unser 1962 erbautes Alten- und Pflegeheim mit 105 
Betten. Seit einigen Jahren zeichnet sich eine deutliche Verände
rung in der Struktur des Heimes zugunsten eines höheren Anteils 
an Pflegebetten ab. Diese Entwicklung ist mit Sicherheit noch nicht 
abgL'SL·hlosscn und erlonkrt von dem LeitLTider Leiterin ein crlll'h-

!ich es J\laß an Flexibilität. Für die 60 Mitarbeiter /innen wünscht
sich das Kuratorium des Hcinws eine cngagic·rtc teamfähige Jlcr
siinlichkL·it mit 11crufscrfahrung in der Leitung eines Heimes. Die
Vergülung crfolg1 nach dem KAT Ihre Bewcrhung mit den üblichen
Unterlagen richten Sie bitte bis zum 15.4.1986 an den Kirchenvor
stand der Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Markus-Hoheluft. Heider
Straße 1. 2000 Hamburg 20.

4890 - 1 - \V 1 

Die hauptberufliche 

B-Kin: hen mus ikers1 el I e

an der St. '.\ikolai-Kirchc in Bredstedt wird ab 1 Juli 1986 vakant 
und ist möglichst umgehend wieder zu bcsi:tzcn. Die Kirchenge
meinde umfaßt ca. 5000 Gemeindeglieder. In der Kirche aus dem 
Jahr 1462 steht eine 1978 durch die Firma Paschen renovierte 
Orgel (2 '.IIP/20 Reg.) und eine fahrbare Chororgel (7 Register), in 
der Priedhofskapelle ein Orgelpositiv mit 4 Registern und angeh. 
Pedal. im CL·meindehaus ein rt(igel für die Chur,nbcit 

Der ;\ulgabcnbcreich umlaliL Orgelspiel bei Cottcsdicnstcn und 
Amtshandlungen, Leitung der Kantorei, des Jugendchores, der 
Flöten- und Bläserkreise sowie die Gestaltung rnn Kirchenmusiken. 

Die Anstellung erfolgt im Angestelltenverhältnis. der Vergütung 
liegt der Kirchliche Angestellten-Tarifvertrag !KAT-'.\ EK) zugrunde 

Bei (kr Wohnungssuche in Bredstedt ist der Kirchenvorstand 
behilflich. 

Bredstedt liegt an der Bahnstrecke Hamburg-Westerland im 
Kreis I\ordfriesland. Haupt- und Realschule am Ort, Gymnasium 
in Husum und Niebüll gut zu erreichen. 

Bewcrhungrn mit den iihliL·hcn Unterlagen wndcn bis 4 Wochen 
nach ErsL·hcinen dieser Anzc·ige erbeten an (kn Kirchenvorstand 
Bredstedt Herrn Pastor Dahi. Süderstr. 32. 2257 Bredstedt. Td.: 
0 46 71/22 71. 

Az.: 30 - Bredstedt - T I / T 3 

Pers onalnachri eh ten 

E rnannt. 

'.'vlit \\'irkung vom 1 .-\pril 1986 der bisherige Regierungsamtmann 
'.lanfred H emmi zum Kirchenamtsrat beim Nordelbischen 
Kirchenamt. 

Bestät igt: 

Mit Wirkung vom 1. Mai 1986 die Wahl des Pastors Hans Gerd t s, 
bisher in Hamburg, zum Pastor der 3. Pfarrstelle der Thomas
Kirchengemeinde Hamburg-Hausbruch, Kirchenkreis Harburg. 

Berufen: 

Mit Wirkung vom 16. April 1986 auf die Dauer von 5 Jahren 
der Pastor Peter Fenten, bisher in Kiel. zum Inhaber der 
1. Pfarrstelle des Studentenpfarramtes der Nordelbischen Ev.
Luth. Kirche in Kiel mit dem Dienstsitz in Kiel.

Beauftragt: 

Mit Wirkung vom 1. Mai 1986 der Pastor Jenö We isz, bisher in 
Hamburg-Meiendorf. im Rahmen seines privatrechtlichen 

Dienst\ crhiiltnisscs (AngL'otl'lltmvcrhiiltniq zur Nord elbischen 
fa·.-Luth. Kirche mit der Verwaltung dLT 1 Pfarrstelle dn 
Kirchengemeinde Wedel. Kirchenkreis ßlankencse. 

Übertragen: 

Mit Wirkung vom 1. April 1986 dem Militärpfarrer Horst Rod i ek, 
Evangelischer Pfarrer bei der Universität der Bundeswehr in 
Hamburg, die 2. Pfarrstelle (personaler Seelsorgebereich) der 
Kirchengemeinde „Der gute Hirte" Hamburg-Jenfeld, Kirchen
kreis Stormarn - Bezirk Wandsbek-Rahlstedt -. 

übernommen 

Mit Wirkung vom 1.  April 1986 der Pastor Dr. Siegfried Scharrer. 
zuletzt wissenschaftlicher Assistent an der Universität Ham
burg, in ein privat-rechtliches Dienstverhältnis (Angestellten
verhältnis) zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche bei gleichzeiti
ger Übertragung des Amtes eines Studienleiters der Evangeli
schen Akademie Nordelbien - Tagungsstätte Bad Segeberg -
mit dem Dienstsitz in Bad Segeberg auf die Dauer von 
.5 Jahren, 
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t 
Pastor i.R. 

Otto Grau 

geboren am 1 \lai 1912 in Scc\etal. 

gestorben am 20. Fehruar 1986 in Buxtehude. 

Der Verstorbene wurde am 10. September 1939 in 

Hamburg ordiniert und war anschließend Pastor im 
Hilfsdienst in der Seemannsmission in Cuxhaven. Seit 

dem 1. August 1945 bis zu seiner Zurruhcsctrnng zum 

1. \lai 1976 war er Past(Jr in Harnburg-Kirchwerder.

Die '.\ordelbische b.-Luth. Kirche dankt Goll liir die

Verkündigung des Evangeliums durch Pastor Otto Grau. 
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